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Dr.D./P 

Entwurf einer Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz und einer 
Verordnung, mit der Befreiungsscheininhaber zum Bezug der Notstandshilfe 
zugelassen werden - Stellungnahme der Österreichischen Ärztekammer 

Die Österreichische Ärztekammer erlaubt sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme zum o.a. Gesetzesentwurf zu übersenden. Eine Ausfertigung dieser 

Stellungnahme wurde auch an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weiter

geleitet. 

Anlage 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Prim. Dr. Michael Neumann 

Präsident 
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Belri'" Entwurf einer Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz und einer 
Verordnung, mit der Befreiungsscheininhaber zum Bezug der Notstands
hilfe zugelassen werden - Stellungnahme der Österreichichen Ärztekammer 

Zum o.a. Entwurf erlaubt sich die Österreich ische Ärztekammer, folgende Stellung

nahme abzugeben: 

Die Österreichische Ärztekammer begrüßt die in § 14 Abs. 1 vorgesehene Verbesserung 

bei den Voraussetzungen des Arbeitslosengeldbezuges für Jugendliche. 

Im Hinblick auf die prekäre Situation der Medizinpromoventen und damit zusammen

hängend auch im Bereich der praktischen Ausbildung schlägt die Österreichische Ärzte

kammer folgende Modifikation des vorliegenden Entwurfes vor: 

Aufgrund der langen Studiendauer schlägt die ÖÄK vor, die Altersgrenze des § 14 Abs. 1 
vom 25. auf das 27. Lebensjahr anzuheben. Weiters wäre die vorgesehene Rahmenfrist 

von 12 auf 24 Monate auszuweiten. Damit wäre der gleiche Zeitraum gegeben, wie er 

auch für den Anspruch von Personen gilt, die älter als 27 (25) Jahre sind. 

Die Österreichische Ärztekammer ersucht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

diese Anregungen zu berücksichtigen und steht auch gerne für weitere Gespräche zur 

genauen Darlegung der Vorschläge zur Verfügung. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des Nationalrates übersendet. 
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